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nes ergebenden Projektierungsaufgaben ein langfristi
ger Produktionsplan aufzustellen und mit der laufen
den Präzisierung des Perspektivplanes und der Wirt
schaftsverträge zu ergänzen.

§ 13
Bilanzierung der Projektierungskapazität mit dem Pro

jektierungsbedarf

(1) Zur Bilanzierung des aus dem Perspektivplan ab
geleiteten Projektierungsbedarfs mit der Projektie
rungskapazität sind alle ständigen Projektierungsein- 
richtungen verpflichtet. Diese Bilanzen sind mit der zu
ständigen Leiteinrichtung abzustimmen.

(2) Die für mehrere Projektierungseinrichtungen mit 
gleicher Spezialisierung (gleiche Erzeugnisse, Erzeug
nisgruppen oder zweigtypische Anlagen) gemäß § ^  
Abs. 2 eingesetzten Leiteinrichtungen üben für ihren 
Leitbereich die Bilanzfunktion aus. Sie haben den nicht 
abgedeckten Bedarf an Projektierungsleistungen ihres 
Leitbereiches zu erfassen und die entsprechenden Pro- 
jcklierungsaufträge entgegenzunehmen und

a) an noch nicht ausgelastete Projektierungseinrich
tungen ihres Leitbereiches weiterzuleiten,

b) in Abstimmung mit den zuständigen Staats- und 
Wirtschaftsorganen Maßnahmen zur vollen Be
darfsdeckung an Spezialprojektierungsleistungen 
ihres Leitbereiches einzuleiten.

(3) Führen die gemäß Abs. 2 Buchst, b eingeleiteten 
Maßnahmen nicht zur vollen Bedarfsdeckung, sind von 
den Leiteinrichtungen ihren übergeordneten Leitungs
organen entsprechende Lösungsvorschläge

a) zur Abdeckung des noch offenen Bedarfs,

b) zur zielgerichteten Entwicklung der Projektie
rungskapazitäten entsprechend der perspektivi
schen Bedarfsentwicklung

zur Entscheidung einzureichen.

§ 14

Betriebspläne 
der ständigen Projektierungseinrichtungen

(1) Zur zielgerichteten qualitativen und quantitativen 
Entwicklung der Projektierungskapazitäten sowie zum 
Nachweis der Sicherung und termingerechten Bereitstel
lung der-Projektierungsunterlagen führen die ständigen 
Projektierungseinrichtungen eine langfristige Planung 
durch.

(2) Von den Projektierungsbetrieben sind bei der Aus
arbeitung der Planvorschläge für den Betriebsplan im 
wesentlichen folgende Teilpläne zu erarbeiten:

a) Produktionsplan einschließlich Objektliste der ein
zelnen Aufträge,

b) Plan der Arbeitsproduktivität, Arbeitskräfte und 
Löhne,

c) Finanzplan,

d) Plan Neue Technik,

e) Plan der Berufsausbildung.

(3) Produktionsbetriebe arbeiten für ihre Projektie
rungsabteilungen mindestens folgende gesonderte Teil
pläne aus:

a) Produktionsplan einschließlich Objektliste der 
einzelnen Aufträge,

b) Plan der Arbeitsproduktivität und Arbeitskräfte.

(4) Die Erarbeitung der einzelnen Teilpläne der stän
digen Projektierungseinrichtungen erfolgt auf der 
Grundlage

a) der abgeschlossenen Wirtschaftsverträge und unter 
Berücksichtigung der vorliegenden Projektierungs
aufträge für den Abschluß von Wirtschaftsverträ
gen über Projektierungsleistungen zur Durchfüh
rung der sich aus dem Perspektivplan ergebenden 
Aufgaben,

b) der Entwicklung der vorhandenen Kapazitäten un
ter Ausnutzung aller leistungssteigernden Fakto
ren.

(5) Nach durchgeführter Abstimmung ihrer Bilanzen 
mit der zuständigen Leiteinrichtung erarbeiten die stän
digen Projektierungseinrichtungen die Produktions
pläne und die anderen Teilpläne der Betriebspläne. Die 
Betriebspläne der Projektierungsbetriebe und die Pro
duktionspläne und Plane der Arbeitsproduktivität und 
Arbeitskräfte der Projektierungsabteilungen in Produk
tionsbetrieben als Teil der Betriebspläne der Produk
tionsbetriebe sind den zuständigen wirtschaftsleitenden 
Organen einzureichen. Diese haben die staatliche Auf
gabe zu erteilen.

§ 15

Planmethodische Bestimmungen

Auf der Grundlage der in dieser Verordnung festge
legten Grundsätze über die Planung und Bilanzierung 
im Projektierungswesen werden die weiteren Bestim
mungen und spezifischen Festlegungen von der Staat
lichen Plankommission und den zentralen Staatsorga
nen in planmethodischen Bestimmungen geregelt. 
Gleichzeitig werden grundsätzliche Festlegungen über 
den Umfang und Inhalt der staatlichen Aufgaben ge
troffen.

Tei 1 V 

Organisation der Projektierung

§ 16
Organisationsformen

(1) Die Formen der Organisation der Projektierungs
einrichtungen sind unter Berücksichtigung einer opti
malen Konzentration der Projektierungskapazitäten und 
einer zweckmäßigen Spezialisierung durch die zustän
digen zentralen staatlichen Organe so festzulegen, daß 
die Projektierungsleistungen in kürzestem Zeitraum, in 
hoher Qualität und mit geringstem Aufwand für die 
Projektierung bei rationeller Auslastung der Projektie
rungskräfte durchgeführt werden können.

(2) Organisationsformen des Projektierungswesens 
sind ständige Projeklierungseinrichtungen und zeitwei
lige Projektierungseinrichtungen.

a) Ständige Projektierungseinrichtungen sind:

1. volkseigene Projektierungsbetriebe;


